Merkblatt Übersiedlung Rentner/innen für Angehörige von Staaten, die nicht Mitglied der EG/EFTA sind

1. Rentner/innen
Dieses Merkblatt gilt für Angehörige von Staaten, die nicht Mitglied der EG/EFTA sind und die mindestens 55 Jahre alt sind und keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgehen. 

2. Wichtigste Voraussetzungen 

2.1 Enge Beziehungen zur Schweiz
Die engen Beziehungen zur Schweiz im Sinne dieser Bestimmung können insbesondere wie folgt entstanden sein:

· früherer, langjähriger Aufenthalt in der Schweiz (z.B. Ausbildung, Erwerbstätigkeit)

· langjährige Ferienaufenthalte in der Schweiz

2.2 Erforderliche finanzielle Mittel
Übersiedler müssen selbst über genügend finanzielle Mittel für den Lebensunterhalt verfügen (Rente oder Vermögen)

3. Vorgehen für die visumpflichtige Person im Ausland

Sie muss bei der zuständigen Schweizer Vertretung im Ausland ein persönliches Einreisegesuch als Rentner/in stellen. Dem Gesuch ist ein heimatlicher Strafregisterauszug, 2 Fotos und eine Passkopie beizulegen.
4. Folgende Unterlagen/Dokumente sind dem Gesuchsformular B1 beizulegen:

Alle Unterlagen sind übersetzen zu lassen, sofern sie nicht in Deutsch abgefasst sind.

· Kopie des gültigen Reisepasses

· Lebenslauf

· Nachweis über die engen Beziehungen zur Schweiz bzw. zum Kanton, in dem das Gesuch eingereicht wird

· Nachweis über genügend finanzielle Mittel (z.B. Bankauszüge, Rentenbestätigungen)

· Versicherungsnachweis / Offerte (Krankheit und Unfall)

· Kopie des Miet- oder Kaufvertrags der Wohnung in Obwalden

Weitere Informationen finden Sie unter: www.bfm.admin.ch
· Heimatlicher Strafregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)

5. Ermächtigung zur Visumerteilung

Damit die im Ausland wohnhafte Person das für die Einreise in die Schweiz notwendige Visum bei der zuständigen Schweizer Vertretung einholen kann, stellt die kantonale Migrationsbehörde eine kostenpflichtige Ermächtigung zur Visumerteilung aus.

6. Abgabeort des Gesuchs mit Beilagen

Gesuche sind bei der Migrationsbehörde des Wohnkantons einzureichen.
7. Anmeldung nach erfolgter Einreise
Die Anmeldung muss durch persönliches Vorsprechen bei der Gemeinde erfolgen. Bitte informieren Sie sich vorzeitig über die nötigen Beilagen für die Anmeldung bei der neuen Wohngemeinde. 
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